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Lohnsteuern und 
Entsendungen

Verbesserung des Cashflows
1. Weiterbelastung von entsende- 
bedingten Kosten
Zum Zeitpunkt der Zahlung von Kosten
im Zusammenhang mit der Entsendung
eines Arbeitnehmers an ein verbundenes
Unternehmen (z.B. Gehalt, geldwerte Vor-
teile, Steuern usw.) sollten eine zeitnahe
und vollständige Weiterbelastung an das
ausländische Unternehmen erfolgen sowie
die sofortige Zahlung angefordert werden.
Dies hat nicht nur positive Auswirkungen
auf den Cashflow, sondern vermeidet auch
steuerliche Risiken, die sich aus der Versa-
gung des Betriebsausgabenabzugs für kör-
perschaftssteuerliche Zwecke ergeben.

2. Einkommensteuerzahlungen für
entsandte Arbeitnehmer
Obwohl die Fristen für die Abgabe der
Steuererklärungen für die Jahre 2021 bis
einschließlich 2023 deutlich verlängert wur-
den (z.B. für die Einkommensteuererklä-
rung 2021 bis zum 31. August 2023), sollten
Sie dennoch Ihre entsandten Mitarbeiter
anhalten, die entsprechenden Angaben für
die Erstellung der Einkommensteuererklä-
rungen zeitnah an den Steuerberater zu
übermitteln, um eventuelle Einkommen-
steuererstattungen im Zusammenhang mit
der Entsendung zu erhalten.

Es sollte genau geprüft werden, ob es 
notwendig und mit der Entsenderichtlinie 
Ihres Unternehmens vereinbar ist, dass 
der Arbeitgeber die Steuern, die im Zusam-
menhang mit der Entsendung von Arbeit-
nehmern anfallen, trägt.
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3. Überprüfen Sie die Vergütungs- 
pakete der entsandten Arbeitnehmer
Ins Ausland entsandte Arbeitnehmer erhal-
ten regelmäßig Zulagen als Teil ihres Ver-
gütungspakets. Diese Zulagen dienen dem
Ausgleich von Kosten oder Belastungen,
die durch den Auslandseinsatz entstehen.
Beispiele hierfür sind Zuschüsse zu den
Lebenshaltungskosten, Mobilitätszulage,
Wohngeld, Erschwerniszulage, Reisekosten-
zulage und Heimaturlaubszulage.

Senken Sie Lohnsteuern, wo möglich
4. Antrag auf Steuerfreistellung
Beantragen Sie Lohnsteuerfreistellungsbe-
scheinigungen für Arbeitnehmer, die aus
Deutschland in ein Land entsandt wurden,
mit welchem Deutschland ein Doppelbe-
steuerungsabkommen abgeschlossen hat,
um Arbeitslohn vom deutschen Lohnsteu-
erabzug freizustellen. Dies kann von Vorteil
sein, wenn eine Nettolohnvereinbarung
getroffen wurde.

5. Anpassung der Schätzungen des in
Deutschland steuerpflichtigen
Arbeitslohns
Das deutsche Finanzministerium verlangt
von Arbeitgebern, das in Deutschland
zu versteuernde Gehalt der entsandten
Arbeitnehmer zu schätzen und die ent-
sprechenden Lohnsteuern monatlich ein-
zubehalten.

Wenn sich die Zahl der in Deutschland steu-
erpflichtigen Arbeitstage aufgrund ange-
passter Arbeitsregelungen und Regelungen 
zum mobilen Arbeiten reduziert, sollten die 

Schätzungen ebenfalls entsprechend ange-
passt werden, um die abzuführende Lohn-
steuer zu verringern. Diese Anpassung hilft 
insbesondere denjenigen Arbeitgebern, die 
mit ihren Arbeitnehmern Nettolohnverein-
barungen abgeschlossen haben.

6. Steuerfreie Inflationsausgleichs- 
prämie
In der Zeit vom 26. Oktober 2022 bis zum
31. Dezember 2024 können Arbeitgeber
ihren Arbeitnehmern eine steuer- und
sozialversicherungsfreie Inflationsaus-
gleichsprämie von bis zu 3.000 Euro zah-
len. Die Inflationsausgleichsprämie soll
Arbeitnehmer angesichts der steigenden
Lebenshaltungskosten entlasten und kann
als Pauschalbetrag in einer oder mehreren
Raten ausgezahlt werden.

Die Steuer- und Sozialversicherungsfreiheit 
greift, wenn die Inflationsausgleichsprämie 
zusätzlich zum ohnehin geschuldeten 
Arbeitslohn gezahlt wird (d.h., es ist nicht 
möglich, ohnehin zu zahlende Entgelt-
bestandteile in eine steuerfreie Inflati-
onsausgleichsprämie umzuwandeln). 
Außerdem muss auf der Gehaltsabrech-
nung deutlich gemacht werden, dass es 
sich um eine Inflationsausgleichsprämie 
aufgrund steigender Energiepreise und 
Lebenshaltungskosten handelt. Die Inflati-
onsausgleichsprämie ist in vollem Umfang 
als Personalaufwand steuerlich absetzbar 
und mindert somit das zu versteuernde 
Einkommen und damit die Steuerlast des 
Unternehmens.
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